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1 AUFGABENSTELLUNG 

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV hat ein Netznutzer Anspruch auf das Angebot eines  
individuellen Netzentgelts, wenn auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchs 
daten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich ist, dass  
der Höchstlastbeitrag des Netznutzers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahres-
höchstlast aller Entnahmen dieser Netz- oder Umspannebene abweicht. Hierzu bedarf es einer 
Bestimmung der Hochlastzeitfenster. Für die Gewährung eines individuellen Netzentgelts  
gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV ist eine erhebliche Lastverschiebung (Erheblichkeits-
schwelle) durch den Netznutzer zu verlangen. 

Die Stadtwerke Balingen haben die E·S·T Gesellschaft für Energiesystemtechnik mbH,  
Essen mit der Ermittlung der Hochlastzeitfenster 2024 der Stadtwerke Balingen gemäß Fest-
legung der Bundesnetzagentur zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV vom 29. November 2017 beauftragt. 

2 AUSLEGUNGSGRUNDSÄTZE UND METHODIK GEMÄß FEST-
LEGUNG 

Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV  
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Regulierungsbehörde. Die Antrag-
stellung auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts muss spätestens bis zum  
30. September des Genehmigungszeitraums erfolgen. Bedingung für die Genehmigung eines 
individuellen Netzentgelts ist, dass auch tatsächlich innerhalb des Genehmigungszeitraums 
die Lastabweichung erfolgt. Tritt die erhebliche Abweichung des Höchstlastbeitrags des Netz-
nutzers tatsächlich nicht ein, ergibt sich keine Netzentgeltreduktion. Genehmigungen gemäß 
§ 19 Abs. 2 gelten grundsätzlich unbefristet, soweit die Voraussetzungen erfüllt werden.  
Die Erlösausfälle der Verteilnetzbetreiber werden zunächst vom Übertragungsnetzbetreiber 
übernommen und anschließend über einen bundesweiten Ausgleich wie beim KWK-Gesetz 
untereinander aufgeteilt. 

Hauptvoraussetzung einer Entgeltreduzierung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV ist, dass 
der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar und erheblich von der Jahres-
höchstlast in der jeweiligen Netzebene abweicht. Die Zeitfenster, innerhalb derer ein  
atypischer Netznutzer im Vergleich zu den übrigen Netznutzern eine Lastabsenkung aufweist 
(Hochlastzeitfenster des Netzes), sind rechnerisch durch den Netzbetreiber zu ermitteln.  
Sie sind für jeden Netzbetreiber gesondert und für jede Netz- und Umspannebene zu  
bestimmen. Relevant ist jeweils die Netz- oder Umspannebene, aus welcher der Netznutzer 
elektrische Energie entnimmt. Für die Bildung der Hochlastzeitfenster je Spannungs- und  
Umspannungsebene sind zwei Kurvenverläufe zuständig. 



Ermittlung der Hochlastzeitfenster 2024 
Projekt-Nr. 100071 

 

 

 Seite 2 Januar 2024 

Zunächst ist eine Maximalwertkurve des Tages für folgende unterschiedliche Jahreszeiten zu 
bilden. 

 

Tabelle 1 Unterschiedliche Jahreszeiten der Maximalwertkurven 

Die Maximalwertkurve des Tages setzt sich zusammen aus den einzelnen höchsten Viertel-
stundenmaximalwerten für die jeweilige Jahreszeit. Als zweiter Wert ist die zeitgleiche Jahres-
höchstlast des Referenzzeitraums mit einem 5prozentigen Abschlag je Netzebene zu ermit-
teln. Dieser Wert ergibt die Trennlinie für die Hochlastzeitfenster. Es ergeben sich Schnitt-
punkte zwischen der Trennlinie und der jahreszeitlich spezifischen Maximalwertkurve des  
Tages. Die Segmente zwischen den Schnittpunkten oberhalb der Trennlinie und der jahres-
zeitlich spezifischen Maximalwertkurve des Tages bestimmen die Hochlastzeiten. Die  
Segmente unterhalb der Trennlinie bestimmen die Nebenzeiten. Für den Fall, dass sich nur 
ein sehr kurzes Hochlastzeitfenster ergibt, kann der Netzbetreiber dieses auf maximal  
drei Stunden pro Tag je Jahreszeit sachgerecht erweitern. Für den Fall, dass sich ein über 
langes Hochlastzeitfenster ergibt, ist dieses vom Netzbetreiber auf eine Maximaldauer von  
10 Stunden pro Tag und je Jahreszeit zu begrenzen. Die Hochlastzeitfenster sind ausschließ-
lich an Werktagen möglich. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die 
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten. 

Bei der Ermittlung des individuellen Leistungsentgelts wird der Leistungspreis nicht mit der 
absoluten Jahreshöchstleistung multipliziert. Stattdessen wird bei der Ermittlung des indivi 
duellen Leistungsentgelts dieser Leistungspreis mit dem höchsten Leistungswert aus allen 
Hochleistungsfenstern multipliziert. Unverändert bleibt die Ermittlung des Arbeitsentgelts. Das 
so berechnete reduzierte Entgelt ist mit dem allgemeinen Entgelt zu vergleichen und kann zu 
einer maximalen Reduzierung von 80 Prozent gegenüber diesem führen. Netznutzer unter 
2.500 Benutzungsstunden erhalten eine Wahloption. Für die individuelle Netzentgeltermittlung 
kann bei Netznutzern unterhalb von 2.500 Benutzungsstunden der allgemein gültige  
Leistungs- und Arbeitspreis (der jeweiligen Netzebene) oberhalb von 2.500 Benutzungs 
stunden für die Bestimmung des individuellen Netzentgelts herangezogen werden. Bei der 
Ermittlung des individuellen Netzentgelts wird der allgemeine Leistungspreis oberhalb von 
2.500 Stunden mit dem Höchstleistungswert des Netznutzers aus allen Hochlastzeitfenstern 
multipliziert und der allgemeine Arbeitspreis oberhalb von 2.500 Stunden mit der Jahres 
gesamtarbeit des Netznutzers multipliziert. Aus diesen beiden Komponenten ergibt sich das 
individuell zu zahlende Netzentgelt. 

Jahreszeiten Anfang Ende

Winter 1. Januar 28. / 29. Februar

Frühling 1. März 31. Mai

Sommer 1. Juni 31. August

Herbst 1. September 30. November

Winter 1. Dezember 31. Dezember
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Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich 
von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast von der übrigen Entnahme des Netzes 
abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche 
Höchstlast des betroffenen Netznutzers innerhalb des Hochlastzeitfensters einen ausreichen-
den Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfenster auf-
weisen wird. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual anhand der Lastreduzierung 
zu bestimmen. 

 

Tabelle 2 Erheblichkeitsschwellen 

Zusätzlich zur Überschreitung der prozentual angegebenen Erheblichkeitsschwelle für das  
Abweichen des Höchstlastbeitrags eines Letztverbrauchers von der zeitgleichen Jahres-
höchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene ist eine Mindestverlagerung 
von 100 kW erforderlich. 

Ein individuelles Netzentgelt kann demnach nur dann genehmigt werden, wenn beispielsweise 
ein Netznutzer in der Mittelspannung seine Lasten soweit verlagern kann, dass seine indivi 
duelle Höchstlast in den auf Basis der Methode der Bundesnetzagentur ermittelten Hochlast-
zeitfenstern voraussichtlich 20 Prozent und mindestens 100 kW unter seiner absoluten  
Jahreshöchstlast liegen wird. 

Netz- / Umspannebene Erheblichkeitsschwelle

Höchstspannung (HöS) 5%

Umspannung HöS/HS 10%

Hochspannung (HS) 10%

Umspannung HS/MS 20%

Mittelspannung (MS) 20%

Umspannung MS/NS) 30%

Niederspannung 30%
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3 ERGEBNISSE 

Der Berechnung der Hochlastzeitfenster der Stadtwerke Balingen liegt das Einspeiseprofil für 
den Zeitraum September 2022 bis August 2023 zu Grunde. 

Die detaillierten Ergebnisse zur Bestimmung der Hochlastzeitfenster sind dem Anhang zu  
entnehmen. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Hochlastzeitfenster 2024 der Stadtwerke  
Balingen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV. 

 

Tabelle 3 Hochlastzeitfenster 2024 gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV  
der Mittelspannung 

 

 

Tabelle 4 Hochlastzeitfenster 2024 gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV der Nieder-
spannung  

 

Der Anhang enthält eine beispielhafte Veröffentlichung der Hochlastzeitfenster. 

 

 

Hochlastzeitfenster 2024
Mittelspannung
Jahreszeit Anfang Ende HLZF Anfang Ende

Frühling 01. März bis 31. Mai entfällt

Sommer 01. Juni bis 31. August entfällt

Herbst 01. September bis 30. November entfällt

Winter 01. Dezember bis 28/29. Februar 08:00:00 bis 08:45:00
und 09:45:00 bis 14:30:00

Stadtwerke Balingen

Hochlastzeitfenster 2024
Niederspannung
Jahreszeit Anfang Ende HLZF Anfang Ende

Frühling 01. März bis 31. Mai entfällt
und

Sommer 01. Juni bis 31. August entfällt
und

Herbst 01. September bis 30. November entfällt
und

Winter 01. Dezember bis 28/29. Februar 11:00:00 bis 13:00:00
und 16:30:00 bis 19:15:00

Stadtwerke Balingen



Ermittlung der Hochlastzeitfenster 2024 
Projekt-Nr. 100071 

 

 

 Seite 5 Januar 2024 

 

Essen, 26. Januar 2024 

E·S·T Gesellschaft für Energiesystemtechnik mbH 
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Anhang 1  
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der Hochlastzeitfenster 
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